
 

 

Warn- und Störungsorganisation 

Gemäß DIN VDE V 0826-2 

Objekt: Muster KITA 

 Musterweg 1 

 12345 Musterhausen 

  

 Tel: 0221 - 0123456789 

  

Erstellt von: Max Mustermann 

 Musterstraße 1 

 54321 Musterort 

  

 

Pos.   Inhalt      Beschreibung/ Information 

1 Pflichten und Verantwortlichkeiten 
der Mitarbeiter 
 
Verantwortliche Personen sind: 
[Eingewiesene Person, Räu-
mungshelfer, Wachschutzunter-
nehmen (Mitarbeiter sind eben-
falls zu benennen)] 

a. Die eingewiesene Person sucht 
unverzüglich nach Wahrnehmung 
der Auslösung der Brandwarnan-
lage die Brandwarnzentrale auf 
und stellt fest, in welchem Bereich 
der Brandmelder ausgelöst hat. 
Gegebenenfalls führt sie eine ei-
genständige Erkundung des  
Brandortes durch. Die Feuerwehr 
wird über die 112 im Brandfall hin-
zugerufen.  

b. Die Räumungshelfer nehmen nach 
Wahrnehmung der Signalisierung 
ihren zugewiesenen Standort auf 
und beginnen mit den vorgegebe-
nen Maßnahmen. 

c. Als Ansprechpartner der Feuer-
wehr wird benannt: 
[Eingewiesene Person] 

d. [Außerhalb der Betriebszeit ist bis 
zum Eintreffen eines Betriebsver-
antwortlichen der Mitarbeiter des 
Wachdienstes Fa. SICHER GmbH 
berechtigt und beauftragt, notwen-
dige Erstmaßnahmen mit der Feu-
erwehr abzustimmen und durchzu-
führen.] 

2 Nutzung des Gebäudes Das Gebäude wird als [Altenpflegeheim 
/ Kita] genutzt 



 

 

3 Warneinrichtungen Bei Auslösung der BWA, gleichgültig 
aus welchen Bereichen eine Brandmel-
dung 
eingeht, wird in dem gesamten [Ge-
bäude] automatisch und unverzögert 
die [akustische] Warneinrichtung akti-
viert. 
 
[Zusätzlich erfolgt eine Ansteuerung der 
Drahtlos-Telefonanlage mit einer auto-
matisch generierten 
Alarmansage: "Feueralarm - Auslösung 
BWA" für 
Die [KITA-Leitung / Hausmeister]. 
 
Für eine manuelle Auslösung befinden 
sich im [Büro Kita-Leitung / Hausmeis-
terbüro] 
jeweils ein Handfeuermelder; im Auf-
stellungsraum der Brandwarnzentrale 
befindet sich für die eingewiesene Per-
son ebenfalls ein Handtaster sowie die 
Dokumentation der weiteren Maßnah-
men. 
 
[Für die Panikfreie Evakuierung ist eine 
„stille Signalisierung vorgesehen. Fol-
gende namentlich benannte Personen 
sind als Räumungshelfer ausgebildet: 
Person 1 
Person 2 
Diese Ausbildung ist in regelmäßigen 
Abständen zu wiederholen.] 

4 Vorkehrungen für die Instandhal-
tung 
und Notstromversorgung  

a. Die Firma [Instandhalter GmbH] ist 
mit der Instandhaltung der Brand-
warnanlage beauftragt. 

b. Zur Sicherstellung der Funktion der 
Brandwarnanlage bei Stromausfall 
ist die Brandwarnzentrale mit einer 
Ersatzenergiequelle ausgestattet, 
diese kann den Betrieb der Brand-
warnanlage für mindestens 12 Stun-
den und der zuzüglichen Warnzeit 
von 10 Minuten sicherstellen. 

c. Der Betreiber/ Auftraggeber ist ver-
pflichtet bei Abschaltungen, Störun-
gen und während der Instandhal-
tungsmaßnahmen geeignete Ersatz-
maßnahmen zu ergreifen. Hiermit 
soll sichergestellt werden das ein 
Brand nicht unbemerkt bleibt. Bei 
der Festlegung der Ersatzmaßnah-
men kann der Errichter/Instandhalter 
unterstützen. 



 

 

5 Störungsorganisation a. Störungen der ständigen Betriebs-
bereitschaft der Brandwarnanlage 
werden [automatisch / telefonisch 
durch die eingewiesene Person] an 
den Instandhalter gemeldet. 

b. Außerhalb der regulären Arbeitszeit 
findet [keine] Störungsbearbeitung 
statt. 

6 Falschwarnungen und Bedienung a. Die Brandmelder in der Kita-Küche 
sind als Mehrfachsensormelder aus-
geführt. 

b. Die Brandmelder in der Sporthalle 
werden während der Turn- und 
Spielzeiten abgeschaltet. 

 
Die Bedienung der Brandwarnzentrale 
darf ausschließlich von der eingewiese-
nen Person durchgeführt werden. Diese 
ist verantwortlich dafür das die Brand-
melder nach der Ab- /Ausschaltung 
wieder eingeschaltet werden. Dies ist 
im Betriebsbuch bei der Brandwarn-
zentrale ausführlich zu dokumentie-
ren.(Grund der Abschaltung, ggf. vo-
raussichtliche Dauer der Abschaltung). 
Regelmäßig hat die eingewiesene Per-
son zu prüfen ob Brandmelder abge-
schaltet sind, und ob diese weiterhin 
abgeschaltet bleiben müssen. 

 

Die vorstehend ausgeführte Warn- und Störungsorganisation mit Stand vom xx.xx.20xx ist, 

einschließlich aller Anhänge, allen zuständigen und verantwortlichen Personen zur Kenntnis 

gegeben worden. 

Anhänge: 

 

 

Musterstadt, den xx.xx.20xx  

  

________________________    _______________________ 

(Unterschrift des Betreibers)    (Stempel des Betreibers) 

 


